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Öffentliche Bekanntmachung
einer Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag den 05.11.2015 um 
17:00 Uhr im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, 
Sitzungsraum 169

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der 
Tagesordnung

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 
08.10.2015

3. Anfragen von Mitgliedern des Hauptausschusses und 
der Fraktionsvorsitzenden

4. Benennung von Mitgliedern für den 
Feuerwehrausschuss

5. Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über 
die Einrichtung, Organisation und Betrieb einer 
gemeinsamen Digitalfunk-Servicestelle für die 
Landeshauptstadt Kiel und die Kreise Plön und 
Rendsburg-Eckernförde

VO/2015/691

6. Haushaltsangelegenheiten

6.1. Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen VO/2015/657

6.2. Überplanmäßige Aufwendungen 2015 Soziale 
Sicherung

VO/2015/685

6.3. Überplanmäßige Aufwendungen 2015 
Eingliederungshilfe

VO/2015/686

6.4. Zuwendungscontrolling VO/2015/678

7. Erhöhung des Personalkostendeckels infolge erheblich 
gestiegener Flüchtlingszahlen

VO/2015/681

8. Förderung von Koordinierungsstellen zur 
integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen

VO/2015/688

9. Verwendung des Jahresüberschusses 2014 der Förde 
Sparkasse

VO/2015/682

10. Erstellung eines Konzeptes zur künftigen Struktur der 
Zulassungsstelle

VO/2015/677
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11. Masterplan Mobilität der Kiel Region VO/2015/505-002

12. Einsatz von Sicherheitskräften im Kreishaus VO/2015/689

13. Verwaltungsangelegenheiten

14. Beteiligungsverwaltung
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 21.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 2.5 Kommunalaufsicht und 
Feuerwehrwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/691
öffentlich
21.10.2015
Volkmann, Kai
Kai Volkmann

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über die 
Einrichtung, Organisation und Betrieb einer gemeinsamen 
Digitalfunk-Servicestelle für die Landeshauptstadt Kiel und die 
Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss beschließt, dem Kreistag den Abschluss des öffentlich-
rechtlichen Vertrages über die Einrichtung, Organisation und Betrieb einer 
gemeinsamen Digitalfunk-Servicestelle für die Landeshauptstadt Kiel und die Kreise 
Plön und Rendsburg-Eckernförde zu empfehlen. Der Landrat wird zur 
Unterzeichnung des Vertrages sowie zur Vornahme etwaiger Änderungen 
redaktioneller Art ermächtigt.

Der Kreistag beschließt den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die 
Einrichtung, Organisation und Betrieb einer gemeinsamen Digitalfunk-Servicestelle 
für die Landeshauptstadt Kiel und die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde. Der 
Landrat wird zur Unterzeichnung des Vertrages sowie zur Vornahme etwaiger 
Änderungen redaktioneller Art ermächtigt.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt:  
Mit dem Einstieg in den BOS (Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben) Digitalfunk sieht das Landesbetriebskonzept Digitalfunk des 
Landes Schleswig-Holstein zwingend die Einrichtung einer Digitalfunk-Servicestelle 
zur Betreuung der Funkteilnehmer vor.

TOP 5
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Mit Beschluss vom 03.07.2014 hat der Hauptausschuss die Verwaltung beauftragt, 
mit der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Plön Verhandlungen über eine 
gemeinsame Digitalfunk-Servicestelle zu führen und eine entsprechende 
Vereinbarung zu erarbeiten.

In der Zwischenzeit haben Vertreter der beteiligten Kommunen einen Konsens 
erreicht und den gemeinsam getragenen beigefügten Entwurf erarbeitet. 

Durch die Zusammenarbeit werden Synergieeffekte im Hinblick auf Personal- und 
Sachkosten geschaffen. Die zentralen Aufgaben der Servicestelle werden durch die 
Landeshauptstadt Kiel durchgeführt, in den Kreisen werden Außenstellen in den 
Feuerwehrtechnischen Zentralen eingerichtet, um die Feuerwehren und 
Katastrophenschutzeinheiten vor Ort zu unterstützen. Als Kostenausgleich sind 
anteilige Personalkosten zu erstatten. Eine Aufstockung der Planstellen in der 
Zentrale der Landeshauptstadt Kiel kann nur im Einvernehmen mit allen 
Vertragspartnern erfolgen.

Die BOS des im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden im Jahr 2016 mit der 
Umstellung auf den Digitalfunk beginnen. Über den zusätzlichen Personalbedarf für 
die Außenstelle in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Rendsburg-
Eckernförde hat der Hauptausschuss bereits in seiner Sitzung am 03.09.2015 
entschieden.

Finanzielle Auswirkungen:
ca. 30.000 € jährlich

Anlage/n:
151012_Entwurf Vertrag Digitale Servicestelle
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 21.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/657
öffentlich
22.09.2015
Schmidt, Norbert
Annelene Schlüter

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Haushaltsangelegenheiteen
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 
1.713.000  € zu.

Begründung der Nichtöffentlichkeit: ./.

Sachverhalt:  

Im Jahr 2015 werden aufgrund der steigenden Fallzahlen und dadurch bedingter 
erhöhter Transferaufwendungen (Zeile 15) insbesondere in den Budgets 31602 
(Eingliederungshilfen nach SGB VIII) und 33601 (Jugendhilfe) zusätzliche 
Aufwendungen notwendig sein.  

Die Höhe der zusätzlichen Aufwendungen beträgt                                     3.542.000 €                    
Dem gegenüber stehen Mehrerträge und Minderaufwendungen 
im Rahmen des Budgets in Höhe von                                                ./.         685.000 €

Erstattung der Aufwendungen für Inobhutnahmen durch das Land  ./.      1.144.000 €  

Insgesamt werden zusätzliche Mittel in Höhe von                                      1.713.000 € 
benötigt.

Eine Übersicht der Veränderungen ist beigefügt. Die Mehraufwendungen ergeben 
sich insbesondere bei den Inobhutnahmen unbegleiteter junger Flüchtlinge. Hierfür 
werden für 2015 Mehraufwendungen in Höhe von 1.144.000 € kalkuliert. Die 
Erstattung dieser Aufwendungen durch das Land wird zeitverzögert erst im 
Haushaltsjahr 2016 erfolgen. 
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Nach § 7 Abs. 3 der Budgetregelungen vom 12.12.2012 entscheidet der 
Hauptausschuss bei Budgetüberschreitungen über 50.000 €, wenn ein Ausgleich 
innerhalb des Budgets eines Fachbereiches nicht möglich ist. 
   
Der Hauptausschuss wird um Zustimmung zu den überplanmäßigen Aufwendungen  
gebeten.  

Norbert Schmidt 

 

Anlage
Übersicht 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 20.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
S 05 Stabsstelle Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/685
öffentlich
19.10.2015
Groeper, Sabine
Sabine Groeper

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Haushaltsangelegenheiten;
Überplanmäßige Aufwendungen 2015 Soziale Sicherung
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe 
von rd. 1,6 Mio. € zu.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt:  
Für 2015 werden aufgrund der Fallzahlen und dadurch bedingt höherer 
Transferaufwendungen bei den Hilfen für Asylbewerber (Teilhaushalt 313101) 
Mehraufwendungen erwartet. Gegenüber den geplanten Transferaufwendungen für 
2015 in Höhe von 5.955.500 € werden Aufwendungen in Höhe von rd. 14,9 Mio. €  
erwartet. Die Deckung kann zum Teil erfolgen durch höhere Erstattungen des 
Landes, das sich mit 70 % an den  Aufwendungen für Asylbewerber beteiligt 
(zusätzlich rd. 6,25 Mio. €) sowie Einsparungen im Bereich der Hilfe zur Pflege (rd. 
400.000 €) sowie bei den Leistungen nach dem Pflegewohngeldgesetz (rd. 700.000 
€). 

Aufwendungen aufgrund Neuberechnung 2015 14,9 Mio. €
Bereits veranschlagte Aufwendungen Hilfen für 
Asylbewerber Haushalt 2015

-5,95 Mio. €

Höhere Erstattungen des Landes (70 % der 
Aufwendungen)

-6,25 Mio. €

Mehraufwendungen im Bereich Hilfen für 
Asylbewerber

2,7 Mio. €

Deckung innerhalb des Budgets 42301 – Soziale 
Sicherung – durch Einsparungen im Bereich der Hilfe 
zur Pflege

-0,4 Mio. €

Deckung innerhalb des Budgets 42301 – Soziale -0,7 Mio. €
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Sicherung – durch Einsparungen im Bereich der 
Leistungen nach dem Pflegewohngeld
Verbleibende Mehraufwendungen Kreis 1,6 Mio. €

Der Antrag des Fachdienstes Soziale Sicherung vom 13.10.2015 auf Genehmigung 
der überplanmäßigen Aufwendungen ist beigefügt.  

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt

Anlage/n:
Antrag des Fachdienstes Soziale Sicherung vom 13.10.2015 auf Genehmigung der 
überplanmäßigen Aufwendungen
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FD 4.2                                                                          Rendsburg, 13.10.2015 
FD/St 

  
Genehmigung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen 
 
Für das Haushaltsjahr 2015  Budget: 42301 Teilleistung: 313 101 Hilfen für Asylbewerber 

(AsylbLG)  

wird beantragt 

x ein überplanmäßiger Aufwand          ein außerplanmäßiger Aufwand 

x eine überplanmäßige Auszahlung     eine außerplanmäßige Auszahlung 

 
Bisheriger Ansatz:  5.955.500 €    

Bereits über-/ außerplanmäßig bereitgestellt:   0,00 €     

Noch verfügbar:                 

Zusätzlich benötigt: 7,94 Mio. €    

Der Mehraufwand ist:  

x unabweisbar, z.B. wegen gesetzlicher oder vertraglicher Bindung oder Verpflichtung 

 nicht unabweisbar, Aufschub wäre aber besonders unwirtschaftlich oder 

 budgetiert und kann aus dem Budget gedeckt werden 

 

Begründung (ggf. Anlage beifügen): Die drastische Entwicklung der Flüchtlingszahlen führt zu 
höheren Transferaufwendungen: 

Jahr Zuweisungen Leistungsbezieher 
nach AsylbLG am 

31.12.d.J. 

Transferaufwand 
(Brutto) 

2014 779 1.245 6.408.793 € 

Erwartung 2015 5.000 4.608 14.993.888 € 

 
Die Deckung 

x kann zum Teil erfolgen durch:  höhere Erstattungen des Landes, das sich mit 70% an den    

   Aufwendungen beteiligt (zusätzl. rd. 6,25 Mio. €) und Einsparungen im Bereich der Hilfe zur 

Pflege (rd. 400.000 €) sowie bei Leistungen nach dem Pflegewohngeldgesetz (rd. 700.000 €) 

x kann nicht vollständig innerhalb des Fachbereiches/der Stabstelle 4 erfolgen. 

Der Antrag ist zu genehmigen durch: 

 die Leitung der Stabsstelle 05 (Beträge bis zur Höhe von 25.000,- €) 

 den Landrat (Beträge über 25.000,- € bis zu einer Höhe von 50.000,- €) 

x den Hauptausschuss (Beträge über 50.000,- €) 

Im Auftrag 
 
Radant 
Genehmigung: 
Gemäß Antrag wird  

 einem über-/außerplanmäßiger Aufwand  
 einer über-/außerplanmäßige Auszahlung 

In Höhe von:       € gemäß § 95 d GO i.V.m. § 57 KrO zugestimmt 
 
 
 
    ____________________ 
           Unterschrift             Datum 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 20.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
S 05 Stabsstelle Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/686
öffentlich
19.10.2015
Groeper, Sabine
Sabine Groeper

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Haushaltsangelegenheiten;
Überplanmäßige Aufwendungen 2015 Eingliederungshilfe
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss stimmt den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe 
von 560.000 € im Budget 41301 – Eingliederungshilfe nach SGB XII, Suchtberatung, 
Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde – zu.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt:  
Für das Haushaltsjahr 2015 sind die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe 
(Teilhaushalt 311301) mit 60.286.700 € veranschlagt worden. Aufgrund der 
monatliche Aufwendungen und der Verläufe der Fallzahlen ist nach einer 
Gesamtkalkulation von einem Bruttoaufwand in Höhe von rd. 63.300.000 € 
auszugehen. Die Gesamtfallzahl der Mittelwerte (Stationär und ambulant) hat sich 
gegenüber 2014 mit 3.557 Fällen auf 3.700 Fälle für 2015 erhöht. Die Erhöhung der 
Fallzahlen ist hauptsächlich im ambulanten Bereich zu verzeichnen. Daneben waren 
Kostensteigerungen bei den Vergütungen zu berücksichtigen. Die Aufwendungen der 
Eingliederungshilfe sind mit 80 % anteilig vom Land zu erstatten (= 2.240.000 €). 

Aufwendungen Eingliederungshilfe im 
Haushalt 2015

60.286.700 

Neuberechnung der Aufwendungen für 
2015

63.300.000

Mehraufwendungen 3.013.300
Mehrerträge aufgrund höherer 
Rentenzahlungen

-213.300

Verbleibende Mehraufwendungen 2.800.000
80 % Erstattung durch das Land -2.240.000
Mehraufwendungen Kreisanteil 560.000
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Der Antrag des Fachdienstes Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde und 
sozialpsychiatrischer Dienst vom 13.10.2015 auf Genehmigung der 
überplanmäßigen Aufwendungen ist beigefügt. 

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Sachverhalt

Anlage/n:
Antrag des Fachdienstes  Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer 
Dienst vom 13.10.2015 auf Genehmigung der überplanmäßigen Aufwendungen
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 16.10.2015

Mitteilungsvorlage

Federführend:
S 05 Stabsstelle Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/678
öffentlich
13.10.2015
Brück, Mira
Mira Brück

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Haushaltsangelegenheiten;
Zuwendungscontrolling
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:

nein

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

entfällt

2. Sachverhalt:  

Das Thema Zuwendungscontrolling nimmt in der finanzwirtschaftlichen Betrachtung 
immer stärker Raum ein. Es geht dabei unter anderem um die Fragestellungen, ob 
im Falle von Zuwendungen jeglicher Art an Dritte das damit verfolgte politische Ziel  
hinreichend klar formuliert ist und ob durch die konkrete Form der 
verwaltungsmäßigen Umsetzung die Erreichung der mit der Zuwendung  verfolgten 
Zielsetzung hinreichend sichergestellt wird. Dadurch erhält das 
Zuwendungscontrolling eine höhere Bedeutung.

Das zur Zeit gültige Verfahren bei der Gewährung von Zuwendungen ist in der 
Dienstanweisung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für Zuwendungen an 
außerhalb der Kreisverwaltung stehende Stellen vom 30.06.2015 geregelt, die als 
Anlage beigefügt ist.

Das Controlling einzelner Zuwendungen und Zuschüsse ist grundsätzlich die 
Aufgabe der verantwortlichen Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen.

Damit auf einen Blick erkennbar ist, was sich hinter der Zuwendung  verbirgt, welcher 
Zweck damit verbunden ist, wird jährlich, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2016, 
eine Kurzbeschreibung für jede Zuwendung gefertigt. Diese Kurzbeschreibungen 
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werden einmal im Jahr aktualisiert dem Hauptausschuss  in seiner Funktion als 
Finanzausschuss  zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Für die Verwaltung dient diese Kurzbeschreibung darüber hinaus als Checkliste 
dafür, welche Art von Controlling stattzufinden hat und ist damit eine Unterstützung 
bei der Sachbearbeitung der jährlichen Zuwendungen.

Anlage/n:

 Dienstanweisung des Kreises Rendsburg-Eckernförde für Zuwendungen an 
außerhalb der Kreisverwaltung stehende Stellen

 Kurzbeschreibungen der Zuwendungen für das Haushaltsjahr 2016 (Stand 
Haushaltsentwurf 2016)
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Zuwendung  – Kurzbeschreibung 
 
Haushaltsjahr  2016 

 

Bezeichnung der Zuwendung: 
 
 
 

Zuschüsse an die Tierschutzvereine 

Zuwendungsempfänger: 
 
 

Tierschutzvereine: Eckernförde, Kiel, 
Neumünster, Rendsburg, Schleswig, 
Weidefeld, Tierhilfe Arche Noah, 
Hundeschule Ernst Hoff und 
Hundeschule Klaus Meyer 

Für die Zuwendung zuständiger 
Fachbereich/Fachdienst/Stabsstelle: 
 

FD 2.4 

Zweck der Zuwendung: 
 
 
 

Förderung der Arbeit der 
Tierschutzvereine zur Unterbringung, 
Haltung und Pflege der Tiere 

Höhe der Zuwendung: 
 

27.000 € 

Grundlage für die Zuwendung: 
(z.B. Beschluss, gesetzl. Verpflichtung, 
vertragliche Bindung) 
 
 

Beschluss des Hauptausschusses des 
Kreises RD von 11/2014 

Bewilligungszeitraum: 
(z.B. Dauer des Projektes, 
Haushaltsjahr) 
 

Jährlich 

Datum der Auszahlung: 
 
 

April bis Juni des Jahres 

Verwendungsnachweis  
 

a) Bei Zuwendungen bis 500 € 
entfällt der Verwendungs-
nachweis. Erklärung über 
zweckentsprechende Verwendung 
der Zuwendung ist vorgelegt 
worden am: 
 

 

 
b) Bei Zuwendungen über 500 € ist 

ein Verwendungsnachweis 
vorzulegen. 
Verwendungsnachweis ist 
vorgelegt worden am:                                   

 

 
 
Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage der 
Verwendungsnachweise 
(Futterrechnungen, Tierarztrechnungen 
etc.) 
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Prüfung des 
Verwendungsnachweises: 
 

a) Prüfung durch Fachabteilung mit 
Feststellungsvermerk ist erfolgt 
am:       
 

 

                                                 
b) Bei Zuwendungen über 2.500 € 

erfolgt nach Prüfung in  der 
Fachabteilung Weitergabe an das 
Prüfungsamt (mit 
Feststellungsvermerk).        
Prüfung durch das RPA ist erfolgt 
am: 
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Zuwendung  – Kurzbeschreibung 
 
Haushaltsjahr 2016 

 

Bezeichnung der Zuwendung: 
 
 
 

 
Unterstützungsleistung 

Zuwendungsempfänger: 
 
 

Deutsche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) 

Für die Zuwendung zuständiger 
Fachbereich/Fachdienst/Stabsstelle: 
 

 
Fachdienst Gesundheitsdienste (FD 4.3) 

Zweck der Zuwendung: 
 
 
 

 
Förderung der Rettung aus 
Lebensgefahr 

Höhe der Zuwendung: 
 

200,00 € p.a. 

Grundlage für die Zuwendung: 
(z.B. Beschluss, gesetzl. Verpflichtung, 
vertragliche Bindung) 
 
 

 
Erstmaliger Beschluss Finanzausschuss 
vom 16.03.1951  

Bewilligungszeitraum: 
(z.B. Dauer des Projektes, 
Haushaltsjahr) 
 

 
Fortlaufend ohne Fristsetzung 

Datum der Auszahlung: 
 
 

 
30.06. 

Verwendungsnachweis  
 

a) Bei Zuwendungen bis 500 € 
entfällt der Verwendungs-
nachweis. Erklärung über 
zweckentsprechende Verwendung 
der Zuwendung ist vorgelegt 
worden am: 
 

 
 
 
 
s. Anlage 

 
b) Bei Zuwendungen über 500 € ist 

ein Verwendungsnachweis 
vorzulegen. 
Verwendungsnachweis ist 
vorgelegt worden am:                                   
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Prüfung des 
Verwendungsnachweises: 
 

a) Prüfung durch Fachabteilung mit 
Feststellungsvermerk ist erfolgt 
am:       
 

 

                                                 
b) Bei Zuwendungen über 2.500 € 

erfolgt nach Prüfung in  der 
Fachabteilung Weitergabe an das 
Prüfungsamt (mit 
Feststellungsvermerk).        
Prüfung durch das RPA ist erfolgt 
am: 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 21.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 2 Umwelt, Kommunal- und 
Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/681
öffentlich
14.10.2015
Dr. Rohlfs, Thilo
Thilo Rohlfs

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Erhöhung des Personalkostendeckels infolge erheblich 
gestiegener Flüchtlingszahlen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, zu beschließen, infolge der erheblich 
angestiegenen Flüchtlingszahlen den Personalkostendeckel beginnend ab dem 
Haushaltsjahr 2016 um insgesamt 517.300 € anzuheben. Die Anhebung wird 
zunächst befristet auf zwei Jahre. 

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:  

Die allgemein bekannte Entwicklung des Flüchtlingszustroms nach Deutschland
spiegelt sich auch in den Zuweisungszahlen für den Kreis Rendsburg-Eckernförde
wider: Im letzten Jahr kamen bereits 800 Flüchtlinge in das Kreisgebiet. Nach der
neusten Schätzung wird bis Ende dieses Jahres mittlerweile mit 5.000 Menschen
gerechnet. Für das Jahr 2016 geht die Verwaltung derzeit von 3.500 Flüchtlingen
aus. Inwieweit sich diese Annahmen realisieren werden, ist aus heutiger Sicht
allerdings nur schwer abschätzbar. Die Entwicklung der Zahlen ist der als Anlage
beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Dieser drastische Anstieg innerhalb der letzten Jahre führt in verschiedenen 
Bereichen der Kreisverwaltung zu einem erheblichen Mehraufwand.

Der Deckelbeschluss des Kreistages aus dem Jahr 2012 sieht vor, dass für den Fall,
dass über den Aufgabenbestand (aus dem Jahr 2012) hinaus „weitere Aufgaben
wahrgenommen werden sollen bzw. bestehende Aufgaben in größerem Maße bzw.
in wesentlich anderer Qualität als bisher wahrgenommen werden sollen, die hierfür
erforderlichen Haushaltsmittel für Personalkosten über das gedeckelte Budget
hinaus bereitgestellt werden“ sollen.
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Aufgrund der beschriebenen Entwicklung des Flüchtlingszustroms müssen
mittlerweile in vielen Bereichen der Kreisverwaltung Aufgaben in erheblich größerem
Umfang wahrgenommen werden als im Jahr 2012. Seinerzeit lag die Zahl der dem
Kreis zugewiesenen Flüchtlinge noch bei 220.

In den einzelnen Fachbereichen führen die aktuellen Herausforderungen im
Zusammenhang mit den erheblich angestiegenen Flüchtlingszahlen zu folgenden
personellen Mehrbedarfen:

1. Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen (Fachgruppe
„Zuwanderung“):

In der Fachgruppe „Zuwanderung“ ist ein erheblicher Mehraufwand bei der
Koordinierung der Verteilung der Flüchtlinge auf die Ämter, Städte und Gemeinden
einschließlich der vorherigen Abstimmung mit den dortigen Verwaltungen
entstanden. Darüber hinaus sind die zu bearbeitenden aufenthaltsrechtlichen
Verfahren im Laufe dieses Jahres sprunghaft angestiegen. Hinzu kommt ein stetig
ansteigender Mehraufwand im Bereich des Familiennachzugs.

Für die Verstärkung der Fachgruppe „Zuwanderung“ im Bereich der Sachbearbeitung
ist im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2015 der
Personalkostendeckel bereits um die Personalkosten für eine zusätzliche, auf zwei
Jahre befristete, Stelle der Entgeltgruppe (EG) 8 erhöht worden. Daneben ist,
ebenfalls auf zwei Jahre befristet, eine Stelle für die Koordinierung der dezentralen
Betreuung von Flüchtlingen geschaffen worden. Zur künftigen Finanzierung dieser
Stelle aus Landesmitteln wird auf die Mitteilungsvorlage „Förderung von
Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen“
verwiesen.

Aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen mussten im laufenden Jahr
innerhalb des bestehenden Personalkostenbudgets folgende zusätzliche personelle
Ressourcen finanziert werden:

 Durch die aktuelle Situation wurde die Einrichtung einer eigenen Leitung
der Fachgruppe mit der Besoldungsgruppe A 11 (Kosten: 76.000 €, inkl. 
Versorgung und Beihilfe) notwendig.

 Für die Sachbearbeitung im Bereich Asylrecht/Aufenthaltsrecht drei Stellen 
EG 8 (Gesamtkosten 152.800 €, inkl. Unfallkasse).

 Sowie für die Koordinierung der Verteilung von Flüchtlingen auf die 
gemeindliche Ebene und die Unterstützung der Fachgruppe im Bereich der 
Aktenführung etc. zwei Stellen EG 5 (Gesamtkosten 88.200 €, inkl. 
Unfallkasse).

Insgesamt ist infolge der erheblich angestiegenen Flüchtlingszahlen für den
Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen (Fachgruppe „Zuwanderung“)
eine Anhebung des Personalkostendeckels um 317.000 € ab dem Haushaltsjahr
2016 erforderlich.

2. Fachbereich Jugend und Familie

Das Jugendamt ist verpflichtet, ausländische Kinder oder Jugendliche, die
unbegleitet ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte nach Deutschland
kommen, in seine Obhut zu nehmen. Dabei ist unverzüglich die Bestellung eines
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Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. Im Anschluss an die Inobhutnahme sind
bedarfsgerechte Hilfen zur Erziehung zu gewähren und zu organisieren.
Im laufenden Jahr hat das Kreisjugendamt Rendsburg-Eckernförde bis Anfang 
August insgesamt 21 unbegleitete junge Flüchtlinge in Obhut genommen. Seit
Einrichtung der zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Rendsburg Anfang
August ist die Anzahl der in Obhut zu nehmenden jungen Flüchtlinge stark
angestiegen. Zum 30.9. betrug die Zahl der in Obhut genommenen unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge bereits 75.

Im Fachbereich Jugend und Familie führen diese Herausforderungen zu folgenden
personellen Mehrbedarfen:

- Fachdienst Vormundschaften
Das Vormundschaftsrecht bestimmt, dass ein Amtsvormund nur bis zu 50 
Vormundschaften übernehmen darf (§ 55 SGB VIII).

In der Vergangenheit ist es gelungen, für den Großteil der Flüchtlinge ehrenamtliche
Vormünder zu gewinnen. Im Rahmen der Möglichkeiten verstärkt das Jugendamt
seine Aktivitäten, um ausreichend ehrenamtliche Vormünder zu gewinnen. Hierzu ist
u.a. mit Unterstützung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung am 5. November
die Durchführung einer Fachtagung zum Thema „Junge Flüchtlinge -
Herausforderungen und Perspektiven“ geplant. Die Unterstützung der Stiftung
erfolgt im Rahmen des durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend geförderten Programms „Willkommen bei Freunden“. In Kooperation mit
einem freien Träger ist zudem vorgesehen, ein Projekt zur Werbung und Betreuung
ehrenamtlicher Einzelvormünder aufzulegen. Das Projekt ist zur Förderung im
Rahmen eines Bundesprogramms angemeldet.

Aktuell gelingt es nicht mehr, den Gerichten ausreichend ehrenamtliche Vormünder
vorzuschlagen, so dass eine Erweiterung der personellen Kapazitäten im Bereich der
Amtsvormundschaften unumgänglich ist. Erforderlich ist eine zusätzliche Stelle S 12
(Kosten: 55.000 Euro, inkl. Unfallkasse).

- Fachdienst Bezirkssozialarbeit und Wirtschaftliche Jugendhilfe
Aufgabe der Jugendhilfe ist es weiterhin, die Betreuung unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge im Anschluss an die Inobhutnahme sicherzustellen. Dies führt zu
zusätzlichen Fällen bei den Heimunterbringungen und den ambulanten Hilfen zur
Erziehung. Die spezifischen Herausforderungen erfordern zudem die Entwicklung
angemessener Unterstützungsformen. Die zusätzliche Aufgabe ist nicht ohne weitere
personelle Ressourcen zu bewältigen.

Entsprechender Mehraufwand entsteht auch bei der Administration der Leistungen.
Unter anderem sind die erbrachten Jugendhilfeleistungen zeitnah zur Erstattung
anzumelden. Derzeit wird mit einem Erstattungsvolumen von ca. 1.600.000 €
gerechnet. Auch diese Aufgaben sind ohne personelle Verstärkung nicht zu
bewältigen.

Erforderlich ist zusätzlich eine Stelle S 14 in der Bezirkssozialarbeit (Kosten
57.200 €, inkl. Unfallkasse) und eine halbe Verwaltungsstelle EG 6 in der
Wirtschaftlichen Jugendhilfe (Kosten: 22.100 Euro, inkl. Unfallkasse).
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Insgesamt ist infolge der erheblich angestiegenen Flüchtlingszahlen für den
Fachbereich Jugend und Familie eine Anhebung des Personalkostendeckels um
134.300 € ab dem Haushaltsjahr 2016 erforderlich.

3. Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Auch im Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit entsteht infolge der erheblich
steigenden Flüchtlingszahlen Mehraufwand in unterschiedlichen Fachdiensten bzw.
Fachgruppen:

- Fachdienst Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer
Dienst
Im Zusammenhang mit dem Zuzug von Menschen mit Behinderungen sowie
Traumatisierungen ergeben sich fortlaufend in Einzelfällen Fragestellungen und
Klärungsbedarfe im Hinblick auf mögliche bzw. nötige Leistungen der
Eingliederungshilfe und nach dem Psychisch-Krankengesetz.

- Fachdienst Soziale Sicherung
Aufgrund der erheblichen Steigerung bei der Gewährung von Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz sind insbesondere die Fallzahlen der Beantragung von
Krankenhilfeleistungen sowie der damit verbundenen Abrechnungen gestiegen.
Außerdem haben die telefonischen und schriftlichen Beratungsanfragen der
Kommunen im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung deutlich zugenommen
und erfordern eine sehr viel intensivere Auseinandersetzung mit der Thematik als
bisher. Mit einem deutlichen Anstieg der Widersprüche in diesem Leistungsbereich
ist ebenso zu rechnen.

Aufgrund dieser Entwicklung musste im laufenden Jahr bereits im Rahmen des
bestehenden Personalkostenbudgets eine zusätzliche 0,5 Stelle Verwaltungskraft
EG 8 (Kosten: 25.000 €, inkl. Unfallkasse) finanziert werden.

- Fachdienst Gesundheitsdienste
Im Zusammenhang mit der Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften, dem
erhöhten Zuzug von Flüchtlingen in das Kreisgebiet sowie der damit erforderlichen
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum sind zusätzliche Aufgaben der
Trinkwasserüberwachung und des Infektionsschutzes (Prüfung der Einreichung und
Einhaltung von Hygieneplänen, Maßnahmen im Zusammenhang mit meldepflichtigen
Infektionskrankheiten) wahrzunehmen.

Die Anforderungen, vor geplanten Abschiebungen die Reisefähigkeit von
Flüchtlingen durch den Amtsärztlichen Dienst zu begutachten, haben ebenso
zugenommen wie die Erwartung der Schulen, jeden einzelnen Schüler vor Eintritt in
den Unterricht ärztlich zu untersuchen.

Um diese Aufgaben erledigen zu können, ist künftig eine weitere 0,5 Stelle
Arzt/Ärztin EG 14 (Kosten: 41.000 €, inkl. Unfallkasse) notwendig.

Insgesamt ist infolge der erheblich angestiegenen Flüchtlingszahlen für den
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit eine Anhebung des
Personalkostendeckels um 66.000 € ab dem Haushaltsjahr 2016 erforderlich.
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Aus heutiger Sicht ergibt sich damit für die Kreisverwaltung hinsichtlich der Erhöhung
des Personalkostendeckels ein Gesamtbetrag von 517.300 €. Die Erhöhung des
Personalkostendeckels sollte zunächst auf zwei Jahre befristet werden.

Wie sich die Flüchtlingszahlen in den nächsten Monaten tatsächlich entwickeln
werden, ist sehr schwer vorhersehbar. Abhängig von der weiteren Entwicklung
können sich möglicherweise in einzelnen Bereichen weitere Mehrbedarfe ergeben.

Bereits jetzt zeigt sich, dass es zunehmend schwieriger wird, für die bestehenden
Mehrbedarfe hinreichend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu finden, da
sowohl das Land als auch die anderen Kommunen derzeit entsprechendes Personal
suchen. Vor diesem Hintergrund werden alle neu zu besetzenden Stellen mittlerweile
unbefristet ausgeschrieben. Sollte sich nach dem Ablauf der zweijährigen
Deckelerhöhung zeigen, dass die heutigen Mehrbedarfe nicht mehr gegeben sind,
würden die hierfür eingesetzten Personalressourcen im Rahmen eines dann wieder
reduzierten Personalkostenbudgets in anderen Bereichen des Hauses eingesetzt
werden.

Finanzielle Auswirkungen:
Erhöhung des Personalkostendeckels um 517.300 €.

Anlage/n:
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 30.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/681-001
öffentlich
29.10.2015
Wolf, Michael
Annelene Schlüter

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Erhöhung des Personalkostendeckels infolge erheblich 
gestiegener Flüchtlingszahlen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, den 
Personalkostendeckel ergänzend zur Vorlage 2015/681 um zusätzliche 220.500 € 
anzuheben. Die Anhebung wird zunächst befristet auf zwei Jahre.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt 

2. Sachverhalt:  

Bei der Zahl unbegleiteter  minderjähriger Flüchtlinge  ist eine erhebliche  Zunahme 
zu verzeichnen. Von Ende September 2015 bis Ende Oktober 2015 ist die Zahl der 
jungen Flüchtlinge von 75 auf insgesamt 158 angestiegen. In der Folge sind bisher  
10 stationäre Hilfen zur Erziehung eingeleitet worden.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung  der Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher sind ab 1.11.2015 die gesetzlichen Vorgaben 
für die Inobhutnahmen junger Flüchtlinge im § 42 a SGB VIII ff neu geregelt  worden. 
Die Verfahren sind differenzierter geworden, so hat das Jugendamt  z.B. zunächst im 
Rahmen einer vorläufigen Inobhutnahme innerhalb von sieben Werktagen zu klären, 
ob der Minderjährige zur Verteilung auf andere Kreise bzw. Bundesländer 
angemeldet werden kann.  
Der starke Anstieg bei den Fallzahlen und die differenzierten Regelungen führen zu 
Mehraufwand und zusätzlichem personellen Mehrbedarf. 

Gemäß § 42b SGB VIII ist die Verteilung junger unbegleiteter Flüchtlinge neu 
geregelt worden. Ab 1.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über 
eine Quotenregelung bundesweit verteilt. Von den jungen unbegleiteten Flüchtlingen, 
die Schleswig-Holstein zugewiesen werden, werden nach einem Verteilerschlüssel       
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9,4 % an den Kreis Rendsburg-Eckernförde weitergeleitet.  Hier wird mit einem  
zusätzlichen  Anstieg der Fallzahlen gerechnet. 

Um einen Mindeststandard an Betreuung, Begleitung und Entwicklung von 
Perspektiven im Rahmen der Inobhutnahmen und der anschließenden Hilfeplanung 
gewähr-
leisten zu können, ist bei der Berechnung des personellen Mehrbedarfs von einem 
Verhältnis von 1:100 (Mitarbeiter/Fälle) ausgegangen worden.  Dieser 
Mindeststandard ist nur durch die enge fachliche und verbindliche Zusammenarbeit 
mit der Familienhorizonte gGmbH möglich. 

Mit der erheblichen Zunahme bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
erhöht sich auch der personelle Mehrbedarf bei der Einrichtung von 
Vormundschaften. Gleichzeitig erfordern die höheren Fallzahlen auch einen 
entsprechend höheren personellen Mehrbedarf bei der Administration 
(Wirtschaftliche Jugendhilfe). 

Der ergänzende personelle Mehrbedarf im Fachbereich 3 wird nachfolgend 
dargestellt: 

Amtsvormundschaften 

Bedarf Stellen Termin Eingruppierung Kosten
1 Stelle 2016 S 12                  55.000 € inkl. Unfallkasse

Bezirkssozialarbeit und Wirtschaftliche Jugendhilfe 

Bedarf Stellen Termin Eingruppierung Kosten
0,5 Stelle Sofort S 14                   29.000 € inkl. Unfallkasse
2 Stellen 2016 S  14                114.400 € inkl. Unfallkasse 

0,5 Stelle 2016 EG 6                  22.100 € inkl. Unfallkasse

Michael Wolf 

Finanzielle Auswirkungen:
Erhöhung des Personalkostendeckels ergänzend um 220.500 €.

 

Anlage/n: ./. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 21.10.2015

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 2 Umwelt, Kommunal- und 
Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/688
öffentlich
20.10.2015
Dr. Rohlfs, Thilo
Thilo Rohlfs

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Förderung von Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten 
Aufnahme von Flüchtlingen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:
Entlastung durch die künftige Kostenerstattung seitens des Landes im Rahmen des Vollzugs 
des Haushaltsplans 2015 in Höhe von 35.000 € und ab dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 
59.800 € p. a. (im Haushaltsplanentwurf 2016 bereits berücksichtigt).

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt. 

2. Sachverhalt: 

Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Koordinierungsstellen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen 
erstattet das Land dem Kreis Rendsburg-Eckernförde für 2,5 Stellen pro Stelle einen 
Höchstbetrag von 63.000 € pro Jahr. Davon werden max. 20.000 € als 
Sachausgaben, Personalgemeinkosten und Verwaltungsausgaben anerkannt. Die 
Zuwendung ist bis zum 30.06.2018 befristet.

Aus diesen Mitteln kann künftig die im Rahmen der Beschlussfassung über den 
Haushalt 2015 geschaffene und zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle für die 
Koordinierung der dezentralen Betreuung von Flüchtlingen rückwirkend ab dem 
01.07.2015 finanziert werden, da auf dieser Stelle bereits heute Teile des 
Aufgabenspektrums der neuen Koordinierungsstellen wahrgenommen werden. Dies 
führt dazu, dass im Rahmen des Haushaltsvollzuges in diesem Jahr bereits eine 
finanzielle Entlastung in Höhe von rund 35.000 € eintritt.

Für die übrigen 1,5 Stellen laufen derzeit die Besetzungsverfahren. Sollten die 
Stellen noch vor Jahresende besetzt werden, wäre noch für das Jahr 2015 eine 
rückwirkende Anpassung des Personalkostendeckels für das Jahr 2015 in Höhe der 
entsprechenden Landeserstattung vorzunehmen.

Die Kostenerstattungen seitens des Landes führen im Haushaltsentwurf 2016 im 
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Teilhaushalt 313901 – Dezentrale Betreuung zu Erträgen in Höhe von 157.500 €. 
Dem stehen für die neue Koordinierungsstelle zur integrationsorientierten Aufnahme 
von Flüchtlingen Personalaufwendungen in Höhe von 142.300 € sowie 
Sachaufwendungen in Höhe von 15.200 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich damit für die neue Koordinierungsstelle ab dem Haushaltsjahr 
2016 ein Gesamtaufwand von 157.500 €. Dies entspricht der Höhe der 
Landeserstattung und ist im Haushaltsentwurf 2016 bereits berücksichtigt.

Ebenfalls berücksichtigt ist damit ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Anhebung des 
Personalkostendeckels für die zusätzlichen 1,5 Stellen in Höhe von 82.500 €. In 
Höhe von 59.800 € ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Anpassung des 
Personalkostendeckels erfolgt. In dieser Höhe wird der Kreishaushalt somit künftig 
infolge der Landeserstattung jährlich entlastet.

Anlage/n:
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 20.10.2015

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FD 2.5 Kommunalaufsicht und 
Feuerwehrwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/682
öffentlich
15.10.2015
Behrens, Klaus
Klaus Behrens

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Verwendung des Jahresüberschusses 2014 der Förde Sparkasse
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

Entfällt

2. Sachverhalt:  

Der Verwaltungsrat der Förde Sparkasse hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2015 
beschlossen, gemäß § 27 Abs. 3 Sparkassengesetz den anteiligen 
Jahresüberschuss 2014 an den Zweckverband Förde Sparkasse abzuführen. 
 
Die weitere Verteilung des Jahresüberschusses haben der Zweckverband Förde 
Sparkasse in seiner Sitzung am 8. Juli 2015 und der Zweckverband Sparkasse Kreis 
Rendsburg-Eckernförde in seiner Sitzung am 24.09.2015 beschlossen. 

Für die Verteilung des ausgeschütteten Jahresüberschusses sind die 
Haftungsanteile der Verbandsmitglieder maßgeblich (§§13,3 Abs. 2 der 
Verbandssatzung). Der an den Kreis auszuschüttende Betrag beträgt 50.563,59 €.

Dieser Betrag ist für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse 
im Einklang stehende Zwecke zu verwenden.

Der Hauptausschuss wird hinsichtlich der weiteren Verwendung des Betrages um 
Beratung gebeten. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 20.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 2 Umwelt, Kommunal- und 
Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/677
öffentlich
12.10.2015
Dr. Rohlfs, Thilo
Thilo Rohlfs

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Erstellung eines Konzeptes zur künftigen Struktur der 
Zulassungsstelle
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Beschlussfassung nach Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt 

2. Sachverhalt:  
In der Sitzung des Hauptausschusses am 26.09.2013 wurde dem Fortbestand der 
bisherigen dezentralen Struktur der Zulassungsbehörde mit den drei Außenstellen in 
Altenholz, Eckernförde und Hohenwestedt zugestimmt. In der entsprechenden 
Vorlage ist seinerzeit ausgeführt worden, dass es Ziel sei, hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit der Zulassungsbehörde im Rahmen des kommunalen 
Benchmarkings mindestens den landesweiten Mittelfeldplatz zu erreichen. In diesem 
Zusammenhang ist auch auf den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem im 
Vergleich deutlich unterdurchschnittlichen Wert für die Zulassungsstelle Rendsburg-
Eckernförde und ihrer in dieser Form landesweit einzigartigen dezentralen Struktur 
mit drei Außenstellen hingewiesen worden.  Gleichzeitig wurde ausgeführt, dass 
auch die technischen Entwicklungen im Bereich des Zulassungswesens im Blick zu 
behalten sind. 
 
Mittlerweile hat sich unter folgenden Gesichtspunkten hinsichtlich der derzeitigen 
Struktur der Zulassungsstelle Handlungsbedarf ergeben:

- Im Rahmen des kommunalen Benchmarkings nimmt die Zulassungsstelle 
bezüglich der Wirtschaftlichkeit landesweit nunmehr den letzten Platz ein. Die 
entsprechenden Werte sind dem als Anlage beigefügten Auszug aus dem 
aktuellen Bericht 2015 zu entnehmen. Mitursächlich für diese Entwicklung ist  
auch eine Änderung der Zählweise, die nach einer kritischen hausinternen 
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Überprüfung der bislang gemeldeten Zahlen vorgenommen wurde.
- Die Einführung der internetbasierten Durchführung von Zulassungsvorgängen 

schreitet weiter voran: Bereits seit diesem Jahr können Anträge auf 
Außerbetriebsetzung internetbasiert gestellt werden. Ab nächstem Jahr sind 
Anträge auf Wiederzulassung online möglich und für 2017 ist dann als letzter 
Schritt die Einführung der automatisierten Fahrzeugzulassung vorgesehen.

- Das Landesverkehrsministerium als zuständige Fachaufsichtsbehörde hat 
rechtliche Bedenken an den in den Jahren 2004 bzw. 2009 geschlossenen 
Verträgen mit der Gemeinde Altenholz und der Landeshauptstadt Kiel  bzw. 
der Gemeinde Hohenwestedt geäußert.

Vor diesem Hintergrund wird die Erarbeitung eines Konzeptes zur künftigen Struktur 
der Zulassungsstelle vorgeschlagen. Bei der Erarbeitung des Konzeptes wären die 
jetzigen Partner einzubinden.

Hinsichtlich der Räumlichkeiten der Zulassungsstelle in Eckernförde  in der 
Rendsburger Straße 109 müsste eine Kündigung mit Wirkung bis Ende dieses 
Jahres erfolgen. Für die öffentlich-rechtlichen Verträge über den Betrieb der 
Außenstellen in Altenholz und Hohenwestedt beträgt die reguläre Kündigungsfrist 
sechs Monate zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

Sollte der Hauptausschuss die Verwaltung beauftragen, ein solches Konzept zu 
erarbeiten und im ersten Halbjahr nächsten Jahres vorzulegen, bestünden derzeit 
folgende Handlungsoptionen:

1. Die Verwaltung wird zunächst lediglich ermächtigt, den Mietvertrag für die 
jetzigen Räumlichkeiten der Zulassungsstelle in Eckernförde in der 
Rendsburger Straße 109 zum 31.12.2016 zu kündigen. Auf der Grundlage des 
zu erstellenden Konzeptes wäre dann innerhalb des ersten Halbjahres 2016 
zu entscheiden, ob auch die öffentlich-rechtlichen Verträge über den Betrieb 
der Außenstellen in Altenholz und Hohenwestedt zum 31.12.2016 zu kündigen 
sind oder ob und ggf. wie lange diese Außenstellen auf der Grundlage einer 
neuen (rechtskonformen) vertraglichen Grundlage weiter betrieben werden 
sollen. Zu diesem Zeitpunkt wäre dann auch abschließend darüber zu 
entscheiden, ob und ggf. in welcher Liegenschaft weiterhin eine 
Zulassungsstelle in Eckernförde betrieben werden soll.

2. Der Hauptausschuss ermächtigt die Verwaltung, bereits heute sowohl den 
Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Außenstelle in Eckernförde als auch die 
öffentlich-rechtlichen Verträge über den Betrieb der Außenstellen in Altenholz 
und Hohenwestedt zum 31.12.2016 zu kündigen. Im Rahmen des Konzeptes 
wäre dann, wie insoweit unter 1. dargestellt, abschließend festzulegen, ob und 
ggf. in welchem Umfang künftig noch an einer dezentralen Struktur der 
Zulassungsstelle mit mehreren Außenstellen festgehalten werden soll. 

Finanzielle Auswirkungen:
Abhängig vom Ergebnis des zu erstellenden Konzeptes

Anlage/n: Auszug Bericht 2015 des Benchmarkings der schleswig-holsteinischen Kreise
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 01.10.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.3 Regionalentwicklung, Schul- 
und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/505-002
öffentlich
30.09.2015
Dr. Kruse, Martin
Malte Nevermann

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Masterplan Mobilität der Kiel Region
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Regionalentwicklungsausschuss Beratung
Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Regionalentwicklungsausschuss beschließt, dem Hauptausschuss zu 
empfehlen,
1. die Mittel für den Masterplan Mobilität in Höhe von 58.495 € freizugeben und
2. die Verwaltung zu beauftragen, die beigefügte Kooperationsvereinbarung mit der 
LH Kiel abzuschließen. Dabei wird die Verwaltung ermächtigt, geringfügige 
Änderungen an der Vereinbarung vorzunehmen. 

Der Hauptausschuss beschließt auf Vorschlag des Regionalentwicklungs-
ausschusses,
1. die Mittel für den Masterplan Mobilität in Höhe von 58.495 € freizugeben und
2. die Verwaltung zu beauftragen, die beigefügte Kooperationsvereinbarung mit der 
LH Kiel abzuschließen. Dabei wird die Verwaltung ermächtigt, geringfügige 
Änderungen an der Vereinbarung vorzunehmen

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:  

I. Sachverhalt

Der Masterplan Mobilität ist als Leitprojekt aus dem Regionalen Entwicklungskonzept 
der KielRegion hervorgegangen und soll sich mit dem Leitthema „Moderne Mobilität“ 
beschäftigen. Um zukunftsfähige und tragfähige Lösungen zu erreichen bedarf es 
dafür einer gemeinsamen Mobilitätsstrategie, die mit dem Masterplan Mobilität 
erarbeitet werden soll, da diese Aufgabe aufgrund der gewachsenen 
Verkehrsbeziehung zwischen Stadt-Land-Stadt in der Region Kiel nicht unabhängig 
voneinander gelöst werden kann.
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In der Mitteilungsvorlage für den Regionalentwicklungsausschuss vom 15.07.2015 
(VO/2015/505-001) wurde zuletzt darüber informiert, in welchem Förderrahmen der 
Masterplan Mobilität umgesetzt werden kann. 

Mittels einer Vorstudie wurde bereits eine Projektskizze für den Masterplan Mobilität 
in enger Abstimmung mit der KielRegion sowie den beteiligten Städten und Kreisen 
erarbeitet. Um ein tragfähiges Handlungskonzept zu erreichen ist insbesondere ein 
enger Planungsdialog vorgesehen, an dem alle relevanten Akteure zu beteiligen 
sind. Eine zentrale Aufgabe des Masterplanes Mobilität wird darin bestehen, die 
große Zahl der unterschiedlichen Akteure zu vernetzten und eine effiziente 
Kooperation im Bereich der Mobilität zu erreichen.

Der Masterplan Mobilität agiert dabei aufgrund des regionalen Betrachtungsraumes 
vor allem auf der strategisch-konzeptionellen Ebene. Für die Maßnahmenebene 
bedeutet dies, dass die regionale Kooperation gestärkt und regionale 
Handlungsansätze im Sinne von (Pilot)-Projekten betrachtet werden sollen.

Es wird für den Kreis Rendsburg-Eckernförde erwartet, dass mit Hilfe des im 
Rahmen des Masterplanes zu erstellenden regionalen Verkehrsmodells Aussagen 
für die zukünftige Gestaltung und Optimierung des ÖPNV in der Region getroffen 
werden können und Handlungsansätze für eine bedarfsgerechte Entwicklung des 
ÖPNV, unter Beachtung des u.a. demografisch bedingten Strukturwandels, 
entwickelt werden können. Dabei kann insbesondere auch wertvolle Vorarbeit für 
den Kreis Rendsburg-Eckernförde geleistet werden, um eine Planungsgrundlage 
hinsichtlich der zukünftigen Gestaltung des Liniennetzes in Vorbereitung von 
Ausschreibungen zu erhalten. Mittels des Masterplanes Mobilität ergibt sich zudem 
auch die Chance, gemeinsame Strukturen für die Region zu entwickeln um 
Synergien zu heben, z.B. im Sinne eines gemeinsamen Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagements. Ein erster Schritt dahin wäre die Aufstellung eines 
gemeinsamen regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) für die Region. Um dies 
ermöglichen zu können, wird mit dem Masterplan Mobilität ein wichtiger Schritt für 
ein gemeinsames Verkehrskonzept in der Region geschaffen

Im Rahmen einer durch die KielRegion durchgeführten Vorstudie zum Masterplan 
Mobilität wurde deutlich, dass eine Umsetzung des Projektes als 
Klimaschutzteilkonzept möglich ist. Durch die KielRegion wurde ein Antrag zur 
Förderung beim Projektträger Jülich (ptj) gestellt und die grundsätzliche Zusage der 
Förderung bereits vom Fördermittelgeber bestätigt.

II. Weiteres Vorgehen

Da die KielRegion aus formellen Gründen kein Projektträger sein kann, hat sich die 
LH Kiel bereit erklärt, die Projektträgerschaft zu übernehmen. Daher besteht die 
Notwendigkeit, dass die beteiligten Projektpartner mit der LH Kiel eine 
Kooperationsvereinbarung abschließen, in der die Aufgaben- und 
Kostenverantwortung geregelt ist. Der Entwurf einer Mustervereinbarung ist als 
Anlage beigefügt.

Sofern die Kooperationsvereinbarungen zwischen der LH Kiel und den weiteren 
Projektpartnern unterzeichnet sind und die Antragsunterlagen vollständig beim ptj 
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eingereicht wurden, kann mit einem Zuwendungsbescheid bis November gerechnet 
werden.

Die Höhe des Projektvolumens macht ein EU weites Vergabeverfahren (VOF) 
notwendig. Das Verfahren würde wie folgt ablaufen:

▶ Oktober 2015: Erstellung der Vergabeunterlagen für den 
Teilnehmerwettbewerb durch die KielRegion / Projektteam in Zusammenarbeit 
mit der Vergabestelle der LH Kiel.

▶ Anfang November: Veröffentlichung der Bekanntmachung.
▶ Anfang Dezember: Submission / Auswertung der Unterlagen und Auswahl 

geeigneter Bewerber.
▶ Mitte Dezember: Versand der Angebotsaufforderung an die ausgewählten 

Bewerber.
▶ Mitte Januar 2016: Eingang der Angebote und Durchführung von 

Vergabegesprächen.
▶ Anfang Februar: Auftragsvergabe. 

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf maximal 416.500 €. Von diesen Kosten 
werden im Klimaschutzteilkonzept 50 % gefördert. Der Eigenanteil der Projektpartner 
beläuft sich somit auf insgesamt 208.250 €. Die Beteiligungen der einzelnen 
Projektpartner berechnen sich anhand der aktuellen Bevölkerungszahlen. Die 
Kostenaufteilung ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 

Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde entstehen somit Kosten in Höhe von max. 
58.495 €. Die Finanzierung des Kreisanteils kann aus den mit Beschluss des 
Regionalentwicklungsausschusses vom 13.11.2014 zur Verfügung gestellten Mitteln 
von insgesamt 150.000 € zur Optimierung des ÖPNV im Kreis Rendsburg-
Eckernförde (Teilhaushalt: 547101, Förderung des ÖPNV, Seite 593 des Haushaltes 
2015) sichergestellt werden. Hierfür ist – wegen des bestehenden Sperrvermerkes – 
die Zustimmung des Hauptausschusses erforderlich.
Unter Berücksichtigung der in Planung bzw. Vorbereitung befindlichen Maßnahmen 
stellt sich die Mittelverwendung der 150.000 € wie folgt dar:

Potentialanalyse E-Bus Stadtverkehr Eckernförde: 4.200 €
Verkehrserhebung VRK:    ca. 50.000 €
Aufnahme Haltestellen (Barrierefreiheit):    ca. 15.500 €
Masterplan Mobilität:          58.495 €
Noch verfügbar:          21.805 €

Anlage/n:
Entwurf Kooperationsvereinbarung
Kostenaufteilung
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Projektbezeichnung 
Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes „Masterplan Mobilität“ für die Region Kiel und den 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

 
Präambel 
Im Rahmen des von den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Kiel aufge-
stellten regionalen Entwicklungskonzeptes wurde die Erarbeitung eines „Masterplanes Mobi-
lität“ für die Region als Leitprojekt identifiziert. Auch die Stadt Neumünster beteiligt sich auf 
Grund der verkehrlichen Verflechtung mit der KielRegion an diesem Projekt. Der „Masterplan 
Mobilität“ soll Lösungen für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung im ländlichen Raum und 
den Ballungsräumen um die Städte Kiel und Neumünster aufzeigen. Darüber hinaus sollen 
Lösungen gefunden werden, wie der ländliche Raum besser an die Städte angebunden wer-
den kann. Im Rahmen einer durch die Kiel Region GmbH durchgeführten Vorstudie zum 
„Masterplan Mobilität“ wurde deutlich, dass eine Umsetzung des Projektes als Klimaschutz-
teilkonzept möglich ist. Durch die Kiel Region GmbH wurde ein Antrag zur Förderung gestellt 
und die grundsätzliche Zusage der Förderung wurde vom Fördermittelgeber bereits bestätigt. 
Da die Kiel Region GmbH jedoch nicht Projektträger zur Umsetzung eines Klimaschutzteil-
konzeptes sein kann, übernimmt die Stadt Kiel die Projektträgerschaft des Projektes.  
 
Zwischen 
 

der Landeshauptstadt Kiel 
vertreten durch  
den Oberbürgermeister, Tiefbauamt  
in  
Fleethörn 9 - Rathaus -, 24103 Kiel 

 
und 
 

dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 
vertreten durch 
 
in 
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg 

 
 
wird folgende  
 
Vereinbarung getroffen 
 

1. Die Landeshauptstadt Kiel übernimmt in dem gemeinsamen Projekt zur Erstellung ei-
nes Klimaschutzteilkonzeptes „Landeshauptstadt Kiel“ für die Region Kiel und die 
Stadt Neumünster die Projektträgerschaft und tritt gegenüber dem Fördermittelgeber 
als direkter Ansprechpartner auf. 

2. Die Landeshauptstadt Kiel übernimmt die vertragliche und finanzielle Abwicklung des 
gesamten Projektes.  

3. Die Kiel Region GmbH übernimmt im Rahmen des Regionalmanagements die orga-
nisatorische Leitung des Projektes. Dazu gehören folgende Aufgaben: 
 

 Vorbereitung von Unterlagen für die im Projekt geplanten Ausschreibungen 

 Koordination der am Projekt beteiligten Projektpartner und der ausgewählten 
Gutachter (u.a. Terminkoordination der regelmäßigen Projektteamsitzungen) 

 Vorbereitung und Durchführung der im Rahmen des Projektes geplanten Veran-
staltungen (u.a. Workshops und Fachforen) 
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 Ausgabenkontrolle – finale Kontrolle liegt bei der LHK als Antragstellerin 

 Vorbereitung der Mittelabrufe beim Fördermittelgeber 

 Vorbereitung der Zwischenberichte und des Abschlussberichtes für den Förder-
mittelgeber 

4. Die Projektpartner beteiligen sich inhaltlich und finanziell am gemeinsamen Projekt. 
Sie nehmen regelmäßig an den Sitzungen des Projektteams teil und wirken an der 
Erstellung der Aufgabenstellung und der Bewerberauswahl, sowie an der Qualitäts-
kontrolle der vom Gutachter ausgearbeiteten Ergebnisse mit.  
 

Die Aufteilung der Kosten geht aus der Anlage „Kostenaufteilung zur Erbringung der Eigen-
anteile zur Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes „Masterplan Mobilität“ für die Region 
Kiel“ hervor. Die Anlage ist Teil der Vereinbarung 
 
Die Gesamtkosten des Projektes betragen 416.500 €. Die Projektpartner verpflichten sich 
ihren jeweiligen Anteil an die Landeshauptstadt Kiel zu zahlen. Fällig werden die Kostenan-
teile zur Hälfte einen Monat nach Beauftragung des Gutachters. Die andere Hälfte wird zum 
30.4.2017 fällig: 
 

 Landeshauptstadt Kiel: 67.875 Euro 

 Kreis Plön:  35.330 Euro 

 Kreis Rendsburg-Eckernförde:  58.495 Euro 

 Stadt Neumünster: 21.550 Euro 

 Nah.sh GmbH 25.000 Euro 
 
Die Landeshauptstadt Kiel und die Projektpartner übernehmen keine Verpflichtung hinsicht-
lich möglicher zusätzlicher Kosten. Sollten nicht alle Projektmittel benötigt werden, werden 
diese anteilig zurückgezahlt. 
  
Diese Vereinbarung tritt in Kraft, sobald ein Zuwendungsbescheid des PTJ vorliegt und alle 
Projektpartner diese Vereinbarung mit der Landeshauptstadt Kiel abgeschlossen haben. Sie 
läuft bis das Projekt seitens des PTJ abgeschlossen wurde..  
 
 
 
Kreis Rendsburg-Eckernförde    Landeshauptstadt Kiel, Tiefbauamt 
 
 
 
 
______________________      _______________________ 
Datum/ Unterschrift/Stempel     Datum/ Unterschrift/Stempel 
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Kostenaufteilung zur Erbringung der Eigenanteile zur Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes "Masterplan Mobilität"

für die Region Kiel und die Stadt Neumünster 

Erklärung

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 416.500 Euro. Von diesen Kosten werden im Klimaschutzteilkonzept 50% durch den 

Bund gefördert. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 208.250 Euro. Die Beteiligungen der einzelnen Kreise berechnet sich an den aktuellen

 Bevölkerungszahlen. Da im Raum Rendsburg bereits eine Klimaschutzteilkonzept zum Thema Mobilität durchgeführt worden ist, werden im 

 Masterplan die Bewohner des Raumes Rendsburg ausgeklammert. Das Verkehrsmodell ist jedoch nicht Bestandteil der Untersuchung in Rendsburg 

und kann daher auch für diesen Raum aufgestellt werden. Die nah.sh GmbH wird sich mit 25.000 Euro an dem Projekt beteiligen. Damit ergeben 

sich die in der letzten Spalte aufgeführten Kosten für die einzelnen Projektpartner.

Prozent für 

Verkehrsmodell

Prozent für 

Masterplan
Verkehrsmodell Masterplan Gesamt mit nah.sh

Förderung ptj 50.000 €                158.250 €        208.250 €               

Eigenanteile 50.000 €                158.250 €        208.250 €               

Kiel 34% 38% 17.000 €                60.135 €          67.875 €                 

Plön 17% 20% 8.500 €                  31.650 €          35.330 €                 

RD-ECK 38% 30% 19.000 €                47.475 €          58.495 €                 

Neumünster 11% 12% 5.500 €                  18.990 €          21.550 €                 

nah.sh     -     -     -     - 25.000 €                 

Gesamt 100% 100% 100.000,00 €        316.500 €        416.500 €               
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 21.10.2015

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/689
öffentlich
21.10.2015
Fiedler, Nina
Nina Fiedler

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Einsatz von Sicherheitskräften im Kreishaus
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt:  
Für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes sind im Haushalt 2016EUR 35.000 
eingeplant worden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Hauptausschuss ist die 
Frage aufgeworfen worden, ob diese Aufgabe auch durch eigenes Personal 
wahrgenommen werden könne.

Zurzeit wird während der Hausöffnungszeiten* sowie während öffentlicher Sitzungen 
im Gebäude eine Sicherheitskraft einer externen Sicherheitsfirma eingesetzt.

Soweit diese Aufgabe durch eigenes Personal wahrgenommen werden soll, ist vor 
Aufnahme einer Beschäftigung als Sicherheitskraft ein Unterrichtungsverfahren nach 
dem Bewachungsgewerbe durchzuführen. Das Unterrichtungsverfahren nach § 34a 
Absatz 2 Nr. 1 GewO ermöglicht eine eigenverantwortliche Übernahme von 
Bewachungsaufgaben, schließt mit einer Sicherheitsgewerbe -Sachkundeprüfung 
und ist Grundvoraussetzung für eine Tätigkeit in diesem Gewerbe. Die Unterrichtung 
ist unter anderem für Tätigkeiten im Objekt- und Werkschutz, Veranstaltungsschutz 
und Personenschutz erforderlich. Sicherheitsfirmen haben teilweise eigene Schulen 
für Sicherheit, darüber hinaus bieten WAK und IHK diese Schulungen an. Bei neu 
eingestelltem Sicherheitspersonal ist mit einem Schulungsumfang von 50 Stunden zu 
rechnen. Zusätzlich ist von einem laufenden Schulungsbedarf von 15 Stunden 
jährlichen auszugehen.  

Selbst wenn eine Person eingestellt wird, die über die Sachkundeprüfung verfügt, 
müsste mindestens ein weiterer Mitarbeiter aus dem Haus entsprechend qualifiziert 
werden, um die Vertretung bei Urlaub und Krankheit gewährleisten zu können. 
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Entsprechende finanzielle und zeitliche Ressourcen wären bereit zu stellen. Auch die 
Einsatzplanung wäre durch uns zu leisten. Konflikte können bei kurzfristen 
Vertretungsfällen auftreten, da die Vertretungskräfte auch mit anderen Aufgaben 
betraut sind.

Hinzu kommt, dass durch den Einsatz einer externen Sicherheitsfirma eine höhere 
Flexibilität bei unterschiedlichem Arbeitsanfall besteht. Ferner bleibt man in der 
Entscheidung über die Dauer des Einsatzes von Sicherheitskräften unabhängig von 
z. B. Kündigungsfristen.

Nach Abwägung der Fragen der Qualifizierung, des Organisationsaufwandes, der 
Flexibilität und der Kosten ist die Entscheidung für ein externes 
Sicherheitsunternehmen getroffen worden.

Der Personalrat des Kreises trägt die Entscheidung der Dienststelle unter oben 
genannter Abwägung mit.

*Mit den Hausöffnungszeiten sind 29,5 Stunden wöchentlich abzudecken, zusätzlich sind Zeiten für 
öffentliche Sitzungen zu berücksichtigen, so dass man durchschnittlich von 31 Wochenarbeitsstunden 
ausgehen kann.
 Die Hausöffnungszeiten (Geschäftszeiten bleiben unberührt) in Rendsburg sind:
 Montag 8:00 bis 13:00 Uhr
 Dienstag 8:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:30 Uhr
 Mittwoch 7:15 bis 13:00 Uhr
 Donnerstag 8:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
 Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr

Anlage/n:
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